20. SEPTEMBER 1991 - Königlicher Erlass über Feuerwaffen von historischem, folkloristischem oder dekorativem Interesse und Feuerwaffen, die zum Schießen unbrauchbar gemacht worden sind

(offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 4. Juli 1997)
Konsolidierung
Die vorliegende Konsolidierung enthält die Abänderungen, die vorgenommen worden sind durch:
- den Königlichen Erlass vom 19. Januar 1995 zur Abänderung und Ergänzung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 4. Juli 1997),

- den Königlichen Erlass vom 30. März 1995 über die Zuordnung bestimmter Luftdruck‑ oder Gaswaffen und zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen und des Königlichen Erlasses vom 11. Januar 1995 zur Zuordnung bestimmter Alarmwaffen zur Kategorie der Verteidigungswaffen (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 4. Juli 1997),

- den Königlichen Erlass vom 26. September 1995 zur Ergänzung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 4. Juli 1997),

- den Königlichen Erlass vom 29. Dezember 2006 zur Ausführung bestimmter Bestimmungen des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition und des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 27. April 2007),

- den Königlichen Erlass vom 9. Juli 2007 zur Ausführung bestimmter Bestimmungen des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 2. Dezember 2008),

- den Königlichen Erlass vom 16. Oktober 2008 zur Abänderung verschiedener Erlasse zur Ausführung des Waffengesetzes (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 12. November 2008),
- den Königlichen Erlass vom 21. Mai 2013 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Feuerwaffen von historischem, folkloristischem oder deko​rativem Interesse und Feuerwaffen, die zum Schießen unbrauchbar gemacht worden sind (Belgisches Staatsblatt vom 11. Oktober 2019),
- den Königlichen Erlass vom 2. April 2014 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Feuerwaffen von historischem, folkloristischem oder dekora​tivem Interesse und Feuerwaffen, die zum Schießen unbrauchbar gemacht worden sind, im Hinblick auf die Veranstaltungen zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg (Belgisches Staatsblatt vom 11. Oktober 2019),
- den Königlichen Erlass vom 15. Juli 2015 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Feuerwaffen von historischem, folkloristischem oder dekora​tivem Interesse und Feuerwaffen, die zum Schießen unbrauchbar gemacht worden sind (Belgisches Staatsblatt vom 11. Oktober 2019),
- den Königlichen Erlass vom 26. Februar 2018 zur Abänderung verschiedener Königlicher Erlasse zur Ausführung des Waffengesetzes in Bezug auf die Ausleihe, die Deaktivierung und die Vernichtung von Waffen und zur Festlegung des in Artikel 45/1 des Waffengesetzes erwähnten Verfahrens (Belgisches Staatsblatt vom 12. Dezember 2019),

- den Königlichen Erlass vom 4. Mai 2018 zur Abänderung verschiedener Königlicher Erlasse zur Ausführung des Waffengesetzes, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 der Kommission vom 15. Dezember 2015 zur Festlegung gemeinsamer Leitlinien über Deaktivierungsstandards und -techniken, die gewährleisten, dass Feuerwaffen bei der Deaktivierung endgültig unbrauchbar gemacht werden, und im Hinblick darauf, die Informatisierung der in Schießständen geführten Register zu ermöglichen (Belgisches Staatsblatt vom 12. Dezember 2019),
- den Königlichen Erlass vom 1. Oktober 2019 zur Abänderung verschiedener Königlicher Erlasse zur Ausführung des Waffengesetzes (Belgisches Staatsblatt vom 4. Dezember 2020).

Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

20. SEPTEMBER 1991 - Königlicher Erlass über [Feuerwaffen von historischem, folkloristischem oder dekorativem Interesse und Feuerwaffen, die zum Schießen unbrauchbar gemacht worden sind]
[Überschrift abgeändert durch Art. 5 Abs. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]


Artikel 1 - [Als frei verkäufliche Waffen im Sinne von Artikel 3 § 2 Nr. 2 des Waffengesetzes] gelten Waffen von historischem, folkloristischem oder dekorativem Interesse: 


1. die durch den Verschluss, durch die Laufmündung oder durch die Vorderseite der Trommel ausschließlich mit Schwarzpulver oder mit Schwarzpulverpatronen mit getrennter Zündung geladen werden, [deren Modell oder Patent von vor 1890 datiert und die vor 1945 hergestellt wurden,]


2. bei denen ausschließlich Schwarzpulverpatronen mit integrierter Zündung verwendet werden, deren Modell oder Patent von vor 1890 datiert und die vor 1945 hergestellt wurden,


3. [...]

[4. die bei folkloristischen Zügen oder historischen Rekonstruktionen mitgeführt werden, sofern es sich um von der Laufmündung aus mit Schwarzpulver geladene einschüssige Schulter- oder Faustwaffen mit glattem Lauf und mit getrennter Steinschloss- oder Perkussionszündung handelt,]


[5. die vor 1897 hergestellt wurden oder für die keine entsprechende Munition mehr hergestellt wird,]


[6. die Eigentum einer anerkannten Vereinigung sind, die sich mit statutarisch bestimmten Aktivitäten historischer, folkloristischer, traditioneller oder erzieherischer Art befasst, mit Ausnahme jeder Form von Sportschießen, wie in den einschlägigen Gemeinschaftsdekreten erwähnt, und folgende Bedingungen erfüllen:


- Das Schießen findet in einem zugelassenen Schießstand unter der Aufsicht eines Waffen- oder Schießmeisters und unter der Verantwortung der Vereinigung statt.


- Die Waffen werden von der Vereinigung in Besitz gehalten und aufbewahrt.


- Die Waffen werden den Mitgliedern der Vereinigung und gelegentlichen Gästen nur im Hinblick auf die statutarisch bestimmte Aktivität und während dieser Aktivität zur Verfügung gestellt.


- Die Vereinigung teilt der lokalen Polizei und dem Gouverneur vorher Ort und Uhrzeit ihrer Aktivitäten mit.]

[Art. 1 einziger Absatz einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 5 Abs. 2 Nr. 1 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); einziger Absatz Nr. 1 abgeändert durch Art. 1 des K.E. vom 19. Januar 1995 (B.S. vom 1. März 1995); einziger Absatz Nr. 3 aufgehoben durch Art. 1 des K.E. vom 15. Juli 2015 (B.S. vom 31. Juli 2015); einziger Absatz Nr. 4 eingefügt durch Art. 1 des K.E. vom 26. September 1995 (B.S. vom 4. Oktober 1995); einziger Absatz Nr. 5 eingefügt durch Art. 5 Abs. 2 Nr. 2 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007); einziger Absatz Nr. 6 eingefügt durch Art. 1 des K.E. vom 9. Juli 2007 (B.S. vom 2. August 2007)]

Art. 2 - [§ 1] - [Als frei verkäufliche Waffen im Sinne von Artikel 3 § 2 Nr. 3 des Waffengesetzes gelten Feuerwaffen, die folgende Bedingungen erfüllen:

1. Sie wurden gemäß den technischen Spezifikationen in Anhang I der Durchführungs​verordnung (EU) 2015/2403 der Kommission vom 15. Dezember 2015 zur Festlegung gemeinsamer Leitlinien über Deaktivierungsstandards und -techniken, die gewährleisten, dass Feuerwaffen bei der Deaktivierung endgültig unbrauchbar gemacht werden, endgültig unbrauchbar gemacht.

2. Die Änderungen werden vom Prüfstand für Feuerwaffen vorgenommen.

3. Auf den betreffenden Stücken wird das in Anhang II der Durchführungsverordnung abgebildete Zeichen angebracht. Die Stelle, die die Deaktivierung der Feuerwaffe bescheinigt hat, wie in vorerwähntem Anhang erwähnt, verwendet folgendes Symbol:
[image: image1.png]




4. Der Eigentümer der betreffenden Feuerwaffe hat eine Deaktivierungsbescheinigung gemäß dem Muster in Anhang III der Durchführungsverordnung erhalten.]

[Feuerwaffen, die aus anderen EU-Mitgliedstaaten ins Staatsgebiet verbracht werden und auf denen das in Anhang II der Durchführungsverordnung erwähnte Zeichen nicht angebracht ist, müssen dem Prüfstand unverzüglich zur Kontrolle und für eventuelle weitere Änderungen vorgelegt werden.

Feuerwaffen, die vor dem 8. April 2016 deaktiviert wurden, müssen dieser Bestim​mung nicht genügen, es sei denn, sie werden in einen anderen Mitgliedstaat verbracht oder ihr Eigentümer beabsichtigt, sie zu überlassen.]
Können eine oder mehrere dieser Änderungen an bestimmten Waffentypen nicht durchgeführt werden, bestimmt der Direktor des Prüfstandes für Feuerwaffen, welche besonderen Änderungen vorzunehmen sind.


[§ 2 - Ebenfalls als frei verkäufliche Waffen in demselben Sinne gelten die in Arti​kel 3 § 1 Nr. 3 des Waffengesetzes erwähnten Feuerwaffen, die ausschließlich für militärische Zwecke entworfen und eventuell an einem Fahrzeug befestigt sind, mit denen Geschosse abgefeuert werden konnten und die zum Abschuss jeglichen Geschosses unumkehrbar unbrauchbar gemacht worden sind. Diese Änderungen werden, falls erforderlich in Zusammenarbeit mit der Militärbehörde, vom Prüfstand für Feuerwaffen gemäß einer Methode vorgenommen, die der [in Anhang I der vorerwähnten Durchführungsverordnung] beschriebenen Methode so weit wie möglich entspricht; wenn dies nicht möglich ist, erfolgen die Änderungen gemäß einer gleichwertigen Methode. Der Prüfstand stellt auf Sicherheitspapier eine Bescheinigung darüber aus, die der Besitzer der Waffe jederzeit vorlegen können muss.]


[In Abweichung von § 1 Absatz 1 Nr. 3 bringt der Prüfstand auf den betreffenden Stücken das nachfolgend abgebildete Zeichen an:
	[image: image2.png]





                                                                                                   ]

[§ 3 ­ Als frei verkäufliche Einsteckmagazine im Sinne von Artikel 3 § 2 Nr. 3/1 des Waffengesetzes gelten Einsteckmagazine, die gemäß den in Anlage 4 vorgesehenen Modali​täten für das Abfeuern von Feuerwaffen unbrauchbar gemacht worden sind. Diese Änderungen werden vom Prüfstand für Feuerwaffen vorgenommen, der auf den betreffenden Stücken das nachfolgend abgebildete Zeichen anbringt:
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Können eine oder mehrere dieser Änderungen an bestimmten Typen von Einsteck​magazinen nicht durchgeführt werden, bestimmt der Direktor des Prüfstands für Feuerwaffen, welche besonderen Änderungen an diesen Einsteckmagazinen vorzunehmen sind.]


[§ 4 - Der Prüfstand für Feuerwaffen nimmt die in § 1 erwähnten Änderungen nur gegen Vorlage einer Bescheinigung vor, deren Muster in Anlage 3 zu vorliegendem Erlass aufgenommen ist und die von der lokalen Polizei, die für den Wohnort des Antragstellers zuständig ist, ausgestellt worden ist. In dieser Bescheinigung ist angegeben, dass keine Meldung in Bezug auf die Waffe vorliegt oder der Grund der Meldung nicht mehr aktuell ist und dass die Waffe rechtmäßig vom Antragsteller in Besitz gehalten wurde, sodass die Deaktivierung erfolgen kann.

Falls der Antragsteller nicht in Belgien wohnhaft ist, wird die in Absatz 1 erwähnte Bescheinigung von einem befugten Polizeidienst des Wohnstaates ausgestellt. In diesem Fall nimmt der Prüfstand für Feuerwaffen die in § 1 erwähnten Änderungen nur gegen Vorlage dieser im Ausland ausgestellten Bescheinigung vor und nachdem geprüft worden ist, dass im zentralen Waffenregister keine Meldung in Bezug auf die Waffe vorliegt.


Der Prüfstand für Feuerwaffen setzt den zuständigen lokalen Polizeidienst beziehungs​weise den zuständigen Polizeidienst des Wohnstaates von der Deaktivierung der Waffe in Kenntnis. Anschließend trägt der Prüfstand dies im zentralen Waffenregister ein.]

[Art. 2 § 1 (frühere Absätze 1 und 2) nummeriert durch Art. 1 Nr. 1 des K.E. vom 21. Mai 2013 (B.S. vom 24. Mai 2013); § 1 Abs. 1 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 4. Mai 2018 (B.S. vom 14. Mai 2018); § 1 neue Absätze 2 und 3 eingefügt durch Art. 1 des K.E. vom 4. Mai 2018 (B.S. vom 14. Mai 2018); § 2 Abs. 1 eingefügt durch Art. 1 Nr. 2 des K.E. vom 21. Mai 2013 (B.S. vom 24. Mai 2013) und abgeändert durch Art. 2 des K.E. vom 4. Mai 2018 (B.S. vom 14. Mai 2018); § 2 Abs. 2 eingefügt durch Art. 2 des K.E. vom 4. Mai 2018 (B.S. vom 14. Mai 2018); § 3 eingefügt durch Art. 4 des K.E. vom 1. Oktober 2019 (B.S. vom 9. Oktober 2019); § 4 eingefügt durch Art. 1 des K.E. vom 26. Februar 2018 (B.S. vom 28. Februar 2018)]

Art. 3 - Als [frei verkäufliche Waffen] gelten ebenfalls Feuerwaffen, die gemäß den in Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 20. Juni 1984 über die Zuordnung bestimmter umgebauter Kriegs- oder Verteidigungswaffen beschriebenen Modalitäten unbrauchbar gemacht wurden.

[Art. 3 abgeändert durch Art. 5 Abs. 4 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007)]

[[Art. 3/1] - [Als frei verkäufliche Waffen gelten ebenfalls Feuerwaffen, die bei Um​zügen zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg oder Reenactments zur Nachstellung historischer Ereignisse dieses Krieges auf belgischem Staatsgebiet mitgeführt werden und die folgenden Bedingungen erfüllen:


1. Bei den Feuerwaffen handelt es sich um Modelle, die im Ersten Weltkrieg von den Truppen der Länder verwendet wurden, die an den Gefechten auf belgischem Staatsgebiet beteiligt waren.


2. Handelt es sich um tragbare Feuerwaffen, die ursprünglich vollautomatisch abge​feuert werden konnten, müssen sie gemäß den gesetzlichen Normen Belgiens unbrauchbar gemacht oder zu nichtverbotenen Waffen umgebaut worden sein.


3. Handelt es sich um nicht tragbare Feuerwaffen, die ursprünglich vollautomatisch abgefeuert werden konnten, oder militärische Ausrüstung, wie in Artikel 3 § 1 Nr. 3 des Waffengesetzes erwähnt, müssen sie gemäß den in ihren Herkunftsländern geltenden Normen demilitarisiert sein.


4. Die Waffen sind nicht mit scharfer Munition geladen und der Träger führt diese Munition nicht mit sich; sie dürfen nur mit angepasster Platzmunition geladen sein und nur abgefeuert werden, wenn dies im Ablaufplan des Umzugs beziehungsweise des Reenactments vorgesehen ist.


5. Die Waffen sind entweder Eigentum der Person, die sie mit sich führt und die Mitglied einer in ihrem Herkunftsland mindestens schriftlich gegründeten Vereinigung ist, deren Zweck die Teilnahme an historischen Umzügen oder Reenactments ist - mit Ausnahme jeder Form von Sportschießen - und deren Verantwortliche die Verwendung der Waffen durch die Teilnehmer beaufsichtigen, beziehungsweise die sich einer solchen Vereinigung anschließt, oder Eigentum einer solchen Vereinigung, die sie ihren Mitgliedern und den Personen, die sich ihr anschließen, zur Verfügung stellt.


6. Vor und nach dem Umzug beziehungsweise dem Reenactment werden die Waffen von den Verantwortlichen der Vereinigung sicher aufbewahrt, die stets ein von der Polizei des Herkunftsorts visiertes vollständiges und ausführliches Verzeichnis der Waffen vorlegen können müssen.


7. Die lokale Polizei und der Bürgermeister sind mindestens zwei Wochen vor dem betreffenden Umzug beziehungsweise Reenactment über dessen Ablaufplan, die Teilnehmer und die mitgeführten Waffen unterrichtet worden, selbst wenn die lokale Behörde selbst der Veranstalter ist.


8. Der Veranstalter des betreffenden Umzugs beziehungsweise Reenactments agiert als Kontaktstelle für die lokalen Behörden und die teilnehmenden Vereinigungen; er nimmt Kenntnis von den vorerwähnten Waffenverzeichnissen und Teilnehmerlisten und prüft für die vorerwähnten Behörden und Vereinigungen, ob die angekündigten Waffen im Rahmen des Umzugs beziehungsweise Reenactments vertretbar sind.


9. Nach der Aktivität dürfen die Waffen nur entweder von den Vereinigungen im Hinblick auf die Teilnahme an einer späteren ähnlichen Aktivität oder im Hinblick auf ihre Wiederausfuhr oder im Hinblick auf die Erlangung einer Besitzerlaubnis gemäß Artikel 11 § 3 Nr. 9 Buchstabe f) des Waffengesetzes, die spätestens am 31. Dezember 2018 mittels einer vom vorerwähnten Veranstalter ausgestellten Teilnahmebescheinigung zu beantragen ist, in Besitz gehalten werden.


Erlaubnispflichtig bleiben jedoch die in Absatz 1 erwähnten Waffen, die überlassen werden, selbst wenn diese Überlassung erst nach 2018 festgestellt wird.]]

[Früherer Artikel 3bis eingefügt durch Art. 5 des K.E. vom 30. März 1995 (B.S. vom 13. April 1995), aufgehoben durch Art. 5 Abs. 5 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007) und nummeriert zu Art. 3/1 und wieder aufgenommen durch Art. 1 des K.E. vom 2. April 2014 (B.S. vom 8. April 2014)]

Art. 4 - [Die Überlassung der im vorliegenden Erlass erwähnten Waffen an Privatpersonen kann nur gegen Vorlage ihres Personalausweises oder Reisepasses erfolgen.] [Ferner wird bei der Überlassung einer in Artikel 1, 4 und 6 erwähnten Waffe das in Artikel 25 des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 zur Ausführung des Waffengesetzes vorgesehene Verfahren angewandt und ein Dokument nach Muster Nr. 9 erstellt.]
[Art. 4 ersetzt durch Art. 5 Abs. 6 des K.E. vom 29. Dezember 2006 (B.S. vom 9. Januar 2007) und ergänzt durch Art. 13 des K.E. vom 16. Oktober 2008 (B.S. vom 20. Oktober 2008)]

Art. 5 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 20. Juni 1984 über die Zuordnung bestimmter umgebauter Kriegs- oder Verteidigungswaffen wird aufgehoben.


Art. 6 - Unser Minister der Justiz, Unser Minister der Wirtschaftsangelegenheiten und Unser Minister des Innern sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Anlagen 
Anlage 1

[Anlage 1 aufgehoben durch Art. 2 des K.E. vom 15. Juli 2015 (B.S. vom 31. Juli 2015)]
[...]

Anlage 2

[Anlage 2 aufgehoben durch Art. 3 des K.E. vom 4. Mai 2018 (B.S. vom 14. Mai 2018)]
[...]

[Anlage 3]

[Anlage 3 eingefügt durch Art. 2 des K.E. vom 26. Februar 2018 (B.S. vom 28. Februar 2018)]

Kontrollbescheinigung im Hinblick auf die Deaktivierung bzw. Vernichtung

einer Feuerwaffe oder eines Einsteckmagazins
Vorliegende Bescheinigung wird ausgestellt im Hinblick auf die:
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

· Deaktivierung
· Vernichtung
Gegenstand des Antrags:
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)


- Beschreibung der Feuerwaffe:
· Art
· Marke
· Modell
· Typ oder Bezeichnung
· Kaliber
· Seriennummer
· Besonderheiten
- Beschreibung des Einsteckmagazins: 
Angaben zum Besitzer:

- Name und Vorname:
- Geburtsort und -datum:
- nationale Nummer:
- Staatsangehörigkeit:
- Nr. Personalausweis oder Pass:
Der Unterzeichnete erklärt:
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)
· dass im zentralen Waffenregister oder in der Allgemeinen Nationalen Datenbank keine Meldung in Bezug auf die nachstehend beschriebene Feuerwaffe vorliegt ODER

· dass der Grund der Meldung nicht mehr aktuell ist UND

· dass die nachstehend beschriebene Feuerwaffe bzw. das nachstehend beschriebene Einsteck​magazin rechtmäßig vom Besitzer in Besitz gehalten wird.

Datum und Ort:
Name und Unterschrift des Polizeibeamten:
Stempel der Polizeizone:
[Anlage 4]

[Anlage 4 eingefügt durch Art. 5 des K.E. vom 1. Oktober 2019 (B.S. vom 9. Oktober 2019)]

Einsteckmagazine müssen folgendem Umbau unterzogen werden, damit sie zum Abfeuern von Feuerwaffen unbrauchbar gemacht werden:


1) Die Magazinlippen sind in einer Weise anzupassen, dass die Munition unter dem Druck der Originalfeder nicht mehr im System hält, und


2) es muss verhindert werden, dass sich das Patronenlager (beweglicher Teil des Einsteckmagazins) im Gehäuse des Einsteckmagazins frei bewegen kann, und zwar unter Verwendung einer für die Art des Einsteckmagazins geeigneten Methode (Lötfuge, Stift(e) oder Klebstoff), und


3) der Halterungsstift/die Verschlusswarze zur Befestigung des Einsteckmagazins an der Waffe ist so anzupassen, dass das Einsteckmagazin nicht mehr in der Waffe befestigt werden kann, und


4) das Öffnen des Einsteckmagazins muss verhindert werden, indem der Magazinboden fixiert oder der Zugang zum Demontagesystem verhindert wird.


Bei besonderen Magazinen wie Trommel- oder Helixmagazinen werden diese Änderungen von Fall zu Fall angepasst.


Wenn der Prüfstand für Feuerwaffen es für erforderlich erachtet, können zur Erhöhung der Sicherheit weitere Änderungen vorgenommen werden.


Das Einsteckmagazin muss vollständig sein und sich in seinem Originalzustand und einem akzeptablen Verschleißzustand befinden. Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann der Prüfstand für Feuerwaffen die Änderung verweigern.

